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GG Art. 12 Abs. 1; BNotO §§ 47 Nr. 2, 48a  
Notarielles Berufsrecht; Verfassungswidrigkeit der Altersgrenze von 70 Jahren im Anwalts-
notariat 
 
1. Die Berufsfreiheit nach Art. 12 Abs. 1 GG hat eine wirtschaftliche und eine auf die Entfaltung 
der Persönlichkeit bezogene Dimension. Sie konkretisiert das Grundrecht auf freie Entfaltung der 
Persönlichkeit im Bereich der individuellen Leistung sowie der Existenzgestaltung und -erhaltung 
und zielt auf eine möglichst unreglementierte berufliche Betätigung ab. 
2. Die Altersgrenze des vollendeten siebzigsten Lebensjahres nach § 47 Nr. 2 Variante 1, § 48a 
BNotO erreicht die mit ihr verfolgten legitimen Ziele – die Gewährleistung der Funktionstüchtigkeit 
der vorsorgenden Rechtspflege sowie einer (gerechten) Verteilung der Berufschancen zwischen den 
Generationen und den Schutz der Rechtspflege vor Gefahren durch eine altersbedingt nachlassende 
Leistungsfähigkeit von Notaren – infolge eines nachhaltigen Bewerbermangels im Anwaltsnotariat 
und der heutigen Erkenntnisse zur Bedeutung des Alters für die Berufstüchtigkeit nur noch zu 
einem geringen Grad und schränkt die Berufsfreiheit unverhältnismäßig ein, soweit sie das Anwalts-
notariat betrifft. 
































































































